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Norm

RDG §57 Abs1

Rechtssatz

Ist die Freistellung eines Richters für ein Großverfahren nach objektiven Kriterien geboten, so kann eine bloß

zögerliche, dilatorische - und daher ine ziente - Arbeitsweise des Richters in anderen Verfahren während seiner

Belastung mit dem Großverfahren bereits objektiv keine P ichtverletzung sein, ist es doch Aufgabe der

(überregionalen) Justizverwaltung, das Gericht, bei welchem der Richter tätig ist, mit den für eine Erledigung der

gesamten Arbeitslast innerhalb angemessener Zeit erforderlichen Richterplanstellen auszustatten und für deren

Besetzung zu sorgen.

Entscheidungstexte

Ds 9/06

Entscheidungstext OGH 28.03.2007 Ds 9/06

Beisatz: Die Unterstützung des Leiters einer Gerichtsabteilung, der ein Großverfahren zu bewältigen hat, durch

das Gerichtspräsidium bei gebotenen Aussendungen und Besprechungen mit der Exekutive und

Sachverständigen ist eine Selbstverständlichkeit. Solche und andere organisatorische Hilfsdienste, wie etwa die

Beigabe eines Rechtspraktikanten, sind für die Beurteilung des Ausmaßes der Belastung des Leiters einer

Gerichtsabteilung durch ein von ihm - neben seinen sonstigen Dienstpflichten - mitzubewältigendes

Großverfahren von bloß marginaler Bedeutung. (T1)
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